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1.1 Diese AGB gelten für alle Leistungen der Josch Strahl-

schweißtechnik GmbH- im Folgenden „Unternehmer“ und 
ihren Kunden- im Folgenden „Besteller“. 

 
1.2 Vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarungen 

kommen Verträge mit dem Unternehmer ausschließlich 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu-
stande. Mit der Erteilung des Auftrages erklärt sich der 
Besteller mit den Bedingungen des Unternehmers einver-
standen. Entgegenstehende oder abweichende Bedin-
gungen des Bestellers sind für den Unternehmer nur dann 
verbindlich, wenn er sie ausdrücklich schriftlich anerkannt 
hat. Die Bedingungen des Unternehmers gelten auch 
dann, wenn er auf Grund entgegenstehender Kenntnis 
oder abweichender Bedingungen des Bestellers die Leis-
tung vorbehaltlos ausführt. 

 
1.3 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 

Leistungen gemäß Ziffer 1, gleichgültig ob es sich um die 
Erfüllung von Haupt- oder Nebenpflichten handelt. Ge-
genüber Kaufleuten und juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts gelten die Bedingungen des Unternehmers 
auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen. 
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2.1  Ein Vertrag mit dem Unternehmer gilt erst dann als abge-

schlossen, wenn der Besteller das Angebot des Unter-
nehmers vorbehaltlos annimmt und ihm seine schriftliche 
Auftragsbestätigung zugeht oder er mit der Ausführung 
der Leistung beginnt. Erteilt der Unternehmer eine schrift-
liche Auftragsbestätigung, so ist diese für Inhalt und Um-
fang des Vertrages maßgeblich, sofern nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart ist. 

 
2.2  Änderungen, Nebenabreden und Ergänzungen sowie die 

etwaige Zusicherung von Eigenschaften bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Unterneh-
mers. Dies gilt auch für eine Aufhebung dieser Klausel. 
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3.1 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wur-

de, schuldet der Unternehmer nur die vertraglich genau 
festgelegten Leistungen, die er unter Beachtung der all-
gemein anerkannten Regeln der Technik und der gesetzli-
chen Vorgaben erbringt. 

 
3.2 Für die Beschädigungen oder Zerstörungen von Gegens-

tänden des Bestellers, als Folge einer sachgerechten 
Durchführung der Leistung des Unternehmers, leistet er 
keinen Ersatz. Werden als Folge einer sachgerechten 
Durchführung der Leistung des Unternehmers ohne sein 
Verschulden Ausrüstungen beschädigt oder zerstört oder 
kommen abhanden, so ist er berechtigt, vom Besteller in 
entsprechender Anwendung von § 670 BGB Schadener-
satz zu verlangen. Der Transport ggf. Rücktransport von 
Gegenständen des Bestellers erfolgt auf seine Kosten und 
Gefahr. Der Rücktransport wird nur auf ausdrückliches 
Verlangen des Bestellers durchgeführt. Bei der Aufbewah-
rung ist die Haftung des Unternehmers auf die übliche 
Sorgfalt beschränkt. 

 
3.3 Der Besteller hat dem Unternehmer alle für die Durchfüh-

rung der Leistung relevanten Tatsachen vollständig zur 
Kenntnis zu geben. Der Unternehmer ist nicht verpflichtet  

 
 

vom Besteller zur Verfügung gestellte Daten, Informatio-
nen oder sonstige Leistungen auf ihre Vollständigkeit und 
Richtigkeit zu überprüfen, soweit hierzu unter Berücksich-
tigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls kein An-
lass besteht. 

 
3.4 Soweit zur Durchführung der Leistung des Unternehmers 

ein- oder mehrmalige Mitwirkungshandlungen des Bestel-
lers erforderlich sind, hat er diese auf sein Verlangen hin 
auf eigene Kosten zu erbringen. Aufwendungen werden 
ihm nur erstattet, wenn diese ausdrücklich vereinbart wur-
den. Sofern er seinen Mitwirkungspflichten trotz schriftli-
cher Aufforderung unter Hinweis auf die Regelung der Be-
stimmung 3. Abs. 4 Satz 2 AFB nicht, nicht rechtzeitig    
oder nicht ordnungsgemäß nachkommt, ist der Unterneh-
mer berechtigt, ihm den dadurch entstehenden Mehrauf-
wand in Rechnung zu stellen. Weitergehende gesetzliche 
Ansprüche bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

 
3.5 Wird der Unternehmer außerhalb seines Betriebsgeländes 

tätig, so obliegen dem Besteller alle zur Erfüllung von Ver-
kehrssicherungspflichten notwendigen Maßnahmen, so-
weit sich aus der Natur der Sache oder einer Vereinba-
rung mit dem Besteller etwas anderes ergibt. Der Unter-
nehmer ist berechtigt, die Durchführung der Leistung zu 
verweigern, solange die notwendigen Maßnahmen nicht 
getroffen werden. Eventuell sich daraus ergebene Warte-
zeiten werden wie Arbeitszeit berechnet. 
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4.1 Fristen und Termine gelten stets als unverbindlich, sofern 

nicht im Einzelfall besondere Vereinbarungen getroffen 
wurden. Soweit sie unverbindlich sind, gerät der Unter-
nehmer erst dann in Verzug, wenn der Besteller ihn zuvor 
ergebnislos eine angemessene Frist zur Erbringung der 
geschuldeten Leistungen schriftlich gesetzt hat. In jedem 
Fall laufen Fristen erst ab der vollständigen Erbringung 
sämtlicher von Besteller geschuldeter Mitwirkungshand-
lungen sowie gegebenenfalls ab Eingang einer vereinbar-
ten Anzahlung. Nachträgliche Änderungswünsche oder 
verspätet erbrachte Mitwirkungshandlungen des Bestel-
lers verlängern die Leistungszeiten angemessen. 

 
4.2 Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und 

auf Grund von Ergebnissen, die uns die Leistung nicht nur 
vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen – hierzu gehören Arbeitskämpfe, Betriebsstörun-
gen, Transporthindernisse, Rohmaterialmangel, behördli-
che Anordnungen usw. auch wenn sie bei unseren Liefe-
ranten oder deren Unterlieferanten eintreten – hat der Un-
ternehmer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und 
Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen dem Unter-
nehmer die Leistungen um die Dauer der Behinderung 
zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschie-
ben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurücktreten. Verlängert sich die 
Leistungszeit oder wird der Unternehmer von seiner Ver-
pflichtung frei, so kann der Besteller hieraus keine Scha-
densersatzansprüche herleiten. 

 
4.3 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er 

sonstige Mitwirkungspflichten, so ist der Unternehmer be-
rechtigt, den ihm entstehenden Schaden einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. 

 
4.4 Gerät der Unternehmer aus Gründen, die er zu vertreten 

hat in Verzug oder wird die Leistung aus von ihm zu ver-
tretenden Gründen unmöglich, so ist die Schadensersatz-
pflicht des Unternehmers im Fall leichter Fahrlässigkeit auf 
den vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
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5.1 Soweit die Leistung des Unternehmers der Abnahme 

bedarf, ist der Besteller hierzu verpflichtet. Kleinere Män-
gel, welche die Tauglichkeit der Leistung zu dem vertrag-
lich festgelegten Zweck nicht wesentlich beeinträchtigen, 
berechtigen ihn nicht, die Abnahme zu verweigern, unbe-
schadet seines Rechts, die Beseitigung dieser Mängel in-
nerhalb einer angemessen Frist zu verlangen. 

 
5.2 Nimmt der Besteller die Leistung oder einen Teil der Leis-

tung in Benutzung, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 
zehn Tagen nach Beginn der Nutzung als erfolgt, wenn 
nichts anderes vereinbart ist. 

 
5.3 Geistige Leistungen gelten als abgenommen, sofern der 

Besteller nicht innerhalb von 30 Tagen nach deren Zu-
gang in schriftlicher Form Vorbehalte erhebt. Im Fall eines 
solchen Vorbehalts wird der Unternehmer die Leistungen 
überprüfen. Erweist sich ein Vorbehalt des Bestellers als 
unberechtigt, fallen ihm die entstandenen Mehrkosten zur 
Last. 

 
5.4 Der Abnahme durch den Besteller steht es gleich, wenn 

dem Unternehmer eine Fertigstellungsbescheinigung 
durch einen Gutachter erteilt wird. Hinsichtlich der Gut-
achterbestellung und des weiteren Verfahrens gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen. 
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6.1 Maßgeblich sind die Beträge des bei Vertragsabschluss 

gültigen Gebührenverzeichnisses des Angebotes des Un-
ternehmers, zu denen die jeweils gültige gesetzliche 
Mehrwertsteuer- soweit diese anfällt-  hinzugerechnet 
wird. Die Rechnungen des Unternehmers sind ohne Skon-
toabzug und spesenfrei, ggf. nach vereinbartem Zah-
lungsplan, ansonsten innerhalb von 10 Tagen ab Rech-
nungsdatum zur Zahlung fällig. Schecks erkennt er erst 
dann als Erfüllung an, wenn die jeweiligen Beträge auf 
seinem Konto gutgeschrieben worden sind. Er behält  sich 
das Recht vor, angemessene Abschlagszahlungen und 
Vorschüsse zu verlangen.  

 
6.2 Sofern kein Festpreis vereinbart wurde und sich bei der 

Durchführung einer Leistung herausstellt, dass die Kosten 
den gegenüber dem Besteller insgesamt veranschlagten 
Betrag um mehr als 20% überschreiten, wird er dies dem 
Besteller mitteilen. Der Besteller ist in diesem Fall zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Der Unternehmer rechnet 
dann nur die bis zu diesem Zeitpunkt von ihm erbrachten 
Leistungen ab. Gleiches gilt, wenn der Unternehmer aus 
wichtigem Grund von dem Vertrag zurücktreten oder die-
ser einvernehmlich aufgehoben wird. 

 
6.3 Stehen dem Unternehmer gegenüber dem Besteller meh-

rere Forderungen zu, so bestimmt er, auf welche Schuld 
die Zahlung angerechnet wird. Aufrechnungsrechte ste-
hen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Unter-
nehmer schriftlich anerkannt sind. Das Gleiche gilt gegen-
über Kaufleuten für die Geltendmachung von Zurückbe-
handlungsrechten. 

 
6.4 Werden dem Unternehmer nach Abschluss des Vertrages 

Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Kun-
den erheblich mindern, so ist er berechtigt, noch ausste-
hende Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicher-
heitsleistungen auszuführen und nach fruchtlosem Ablauf 
einer hierfür gesetzten Frist vom Vertrag zurückzutreten; 

 
 
 

 
Ziffer 2 Satz 3 dieses Abschnitts gilt entsprechend.  

 
6.5 Bei Zahlungsverzug schuldet der Besteller Verzugszinsen 

in Höhe von 6,0 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
EZB. 

 
6.6 Mehrere Besteller haften als Gesamtschuldner. 
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7.1 Die Gewährleistung des Unternehmers erstreckt sich auf 

die Anwendung wissenschaftlicher Sorgfalt sowie auf die 
Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, denen 
auch zur Zeit der Abnahme die von ihm erbrachten Leis-
tungen zu entsprechen haben. Er übernimmt bei For-
schungs- und Entwicklungsaufträgen keine Gewähr für 
das tatsächliche Erreichen des angestrebten Vertragszie-
les in der geplanten Zeit. 

 
7.2 Wurden Qualitätsparameter/ Eigenschaften vereinbart, 

garantieret er die mit der Abnahme des Ergebnisses zu-
gesicherten Eigenschaften unter der Bedingung der 
strengsten Beachtung der von ihm gegebenen Hinweise. 
Der Unternehmer übernimmt jedoch keine Gewähr dafür, 
wie für den Besteller das übergebene Ergebnis verwend-
bar ist und welche Ergebnisse daraus entstehen. Insbe-
sondere gewährleistet er nicht die Vermarktungsfähigkeit 
der Erzeugnisse, die auf Basis des von ihm gelieferten 
Ergebnisses produziert und angeboten werden. 

 
7.3 Der Unternehmer gewährleistet nicht für solche Mängel, 

die ihre Ursache im Handeln des Bestellers haben oder 
bei der Abnahme dem Bestellers bekannt waren und erst 
danach geltend gemacht werden. Hat der Besteller bei 
Abnahme der Leistung Kenntnis von einem Mangel, der 
eine Gewährleistung durch den Unternehmer auslösen 
würde, so hat er ausdrücklich einen entsprechenden Vor-
behalt zu erklären. 

 
7.4 Die Gewährleistungsfrist für die Herstellung, Wartung oder 

Veränderung einer Leistung sowie die Erbringung von 
Planungs- und Überwachungsleistungen entspricht der 
gesetzlichen Regel. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit 
der Abnahme, es sei denn, der Besteller befindet sich mit 
der Abnahme in Verzug. In diesem Fall gilt die Abnahme 
als erfolgt, wenn der Besteller nicht innerhalb von 14 Ta-
gen nach Mitteilung der Fertigstellung durch den Unter-
nehmer die Leistung abnimmt. 

 
7.5 Sollte der Unternehmer eine fehlerhafte Leistung erbracht 

haben, hat  der Besteller ihm Gelegenheit zur Nachbesse-
rung innerhalb angemessener Fristen zu geben. Bei fehl-
geschlagener Nachbesserung hat der Besteller das Recht 
zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Minderung (Herabset-
zung der vereinbarten Vergütung). Das Recht zum Rück-
tritt ist ausgeschlossen, wenn der Wert oder die Tauglich-
keit der Leistung durch Mangel nur unerheblich gemindert 
ist. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 
7.6 Eine Gewährleistung für die Realisierung von Schätzun-

gen oder Prognosen übernimmt der Unternehmer nur, so-
fern dies ausdrücklich vereinbart wurde. 

 
7.7 Die Erteilung eines Prüfzertifikates enthält keine über den 

konkreten technischen Inhalt des Prüfzeugnisses hinaus-
gehende Aussage über die Verwendungsfähigkeit oder 
Qualität des Prüfgegenstandes. 
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8.1 Schadensansprüche für aus positiver Vertragsverletzung 

und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Un-
ternehmer als auch gegen seine Erfüllungs- und Verrich-
tungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Gegenüber Kauf-
leuten und juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
ist jede Haftung auf den Vertragsabschluss vorhersehba-
ren Schaden und auf den Auftragswert, bei Vermögens-
schäden jedoch max. EURO 50.000,00, bei Sach- und 
Personenschäden jedoch max. EURO 3.000.000,00, be-
grenzt. 

 
8.2 Eine Haftung für die Freiheit von Rechten Dritter wird nicht 

übernommen. Kann das Ergebnis durch vorhandene stö-
rende Schutzrechte ganz oder teilweise nicht genutzt wer-
den, werden dem Besteller nach Bekanntwerden geeigne-
te Vorschläge zur Klärung der Rechtslage sowie des ge-
meinsamen Vorgehens gegen einen Dritten mit dem Ziel 
der Beseitigung des Mangels unterbreitet. 
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9.1 Entstehen bei der Bearbeitung der vertragsgemäßen 

Leistung durch den Unternehmer schutzwürdige Ergeb-
nisse, stehen diese ihm zu. Er leitet deren schutzrechtli-
che Sicherung auf eigene Kosten ein. 

 
9.2 Benötigt der Besteller zur Nutzung der Leistungen des 

Unternehmers lizenzierte oder lizenzfähige Schutzrechte 
von ihm oder schutzfähiges Know- how, so darf dieser nur 
nach Maßgabe eines gesonderten mit ihm abzuschlie-
ßenden Patent-/ Know- how- Lizenzvertrages gewerblich 
genutzt werden. 

 
9.3 Der Unternehmer erhält ein kostenloses, nicht ausschließ-

liches Nutzungsrecht an allen während der Vertragsbear-
beitung hervorgebrachten Urherber- und/ oder Schutz-
rechten, an denen der Besteller als Miturheber beteiligt ist. 
Der Unternehmer kann diese ungehindert bei der Bearbei-
tung weiterer Aufträge Dritter einsetzen. 

 
9.4 Die Weitergabe und Verwertung der Leistung des Unter-

nehmers über den vertraglich festgelegten Zweck hinaus, 
insbesondere deren Veröffentlichung, ist nur mit seiner 
vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. Für die Ein-
haltung der für die Verwertung seiner Leistung geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen (z. B. des Wettbewerbsrech-
tes), insbesondere für den Inhalt von Werbeaussagen, ist 
ausschließlich der Besteller verantwortlich. Er hat ihn in-
soweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizuhalten. 
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10.1 Besteller und Unternehmer verpflichten sich, alle in Reali-

sierung des Vertrages erhaltenen mündlichen und schriftli-
chen Informationen und Mitteilungen gegenüber Dritten 
geheimzuhalten, solange nicht diese Information auf ande-
re Weise allgemein bekannt geworden ist oder die Partner 
schriftlich auf ihre Geheimhaltung verzichtet haben. Nicht 
als unbefugte Dritte gelten Personen, Einrichtungen u. a. 
dann, wenn die Weitergabe der Informationen an diesen 
Personenkreis der Erreichung des Vertragszweckes durch 
uns förderlich ist. 
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11.1  Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes gilt das gegensei-

tige Recht der schriftlichen Kündigung unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat bis zum Ende eines Kalen-
dermonats. 

  

11.2  Als wichtige Kündigungsgründe für den Unternehmer 
gelten insbesondere: 

 
- Fehlen der vereinbarten Mitwirkungshandlungen der 
Partner und des wegen Nichterzielung wesentlicher Fort-
schritte bei der Erarbeitung des Ergebnisses, so dass 
Endtermin und/ oder Endergebnis objektiv gefährdet sind. 

 - Nicht oder nicht fristgerechte Zahlung von Vorschüssen 
oder Nichteinhaltung vereinbarter Zahlungstermine durch 
den Besteller. 

 - Annahmeverzug des Bestellers. 
 
11.3  Bei wirksamer Kündigung übergibt der Unternehmer dem  

Besteller das bis zur Kündigung erreichte Ergebnis, in ei-
ner dann zu vereinbarenden Frist. Der Besteller ist ver-
pflichtet, an uns die bis dahin entstandenen Teilleistungen 
und Auslagen zu vergüten. Im Obigen gilt § 649 BGB, es 
sei denn, wir hätten die Kündigung verschuldet. 

 
11.4  Jeder Partner ist dann verpflichtet, dem anderen Partner 

zum Zwecke der Vertragserfüllung vorübergehend zur 
Verfügung gestellte Sachen und Rechte unverzüglich zu-
rückzugeben. Das betrifft auch die Rückzahlung an den 
Unternehmer voraus gezahlter Geldbeträge, soweit diese 
die bis dahin entstandenen oder anteiligen Vergütungsan-
sprüche übersteigen. 

 
11.5  Weitere Ansprüche des Bestellers bestehen nicht. 
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12.1  Erfüllungsort für alle Leistungen ist Teicha bei Halle (Saa-

le). 
 
12.2  Die Abtretung von Ansprüchen, die dem Besteller aus der 

Geschäftsverbindung mit dem Unternehmer zustehen, ist 
ausgeschlossen. 
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13.1  Gerichtsstand für alle aus der Geschäftsverbindung her-

rührenden Ansprüche gegenüber Vollkaufleuten und juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts ist Halle (Saa-
le). Dies gilt auch für Ansprüche aus Schecks sowie für 
deliktsrechtliche Ansprüche und Streitverkündungen. Der 
Unternehmer ist jedoch auch berechtigt, den Besteller an 
seinem allgemeinen Gerichtsstand zur verklagen. 

 
13.2  Bei grenzüberschreitenden Leistungen ist Halle (Saale) 

ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
dem Vertragsverhältnis (Artikel 17 EuGVÜ). Der Unter-
nehmer behält sich jedoch das Recht vor, den Besteller an 
seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen oder je-
des andere Gericht anzurufen, das auf Grund des EuGVÜ 
zuständig ist. 

 
13.3  Für alle Geschäfts- und die gesamten Rechtsbeziehun-

gen zwischen dem Besteller und dem Unternehmer gilt 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. 
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14.1  Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen unwirk-

sam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen 
Bedingungen sollen solche Regelungen treten, die dem 
wirtschaftlichen Zweck des Vertrages und der angemes-
senen Wahrung der beiderseitigen Interessen am nächs-
ten kommen. 

 
 


